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ZEITPLAN 

Freitag, 28. Juni 2024 
16.00 -19.00 Uhr Technische Abnahme der Fahrzeuge,  

Ort wird mit der Nennbestätigung mitgeteilt 

  

Samstag, 29. Juni 2024 

7:00 – 8:00 Uhr Technische Abnahme und Ausgabe der Fahrunterlagen 

9:00 Uhr Start des ersten Fahrzeuges zur Fahrt. 

ab 12:30 Uhr  Mittagspause. 

ab 16:00 Uhr  Eintreffen der Teilnehmer am Ziel.        

ab 19:30 Uhr  Rustikaler Abend mit Siegerehrung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUSSCHREIBUNG 

1. Organisation  
Der Marburger Automobil-Club e.V. im ADAC veranstaltet in Verbindung mit dem ADAC 

Hessen Thüringen e.V. eine Oldtimer-Fahrt in Marburg am 29. Juni 2024. 

Fahrtleiter: Wolfgang Freihube,  

  Sportleiter des Marburger Automobil-Club e.V. im ADAC 

Streckenposten und Helfer: Mitglieder und Freunde des MAC 

2. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind alle Besitzer deren PKWs, den Bestimmungen dieser Ausschreibung 

entsprechen und mindestens 25 Jahre alt sind.  

Der Veranstalter behält sich vor, auch KFZ jüngeren Datums zur Fahrt zuzulassen.  

Jeder Fahrer muss einen gültigen Führerschein besitzen.  

Alle Fahrzeuge müssen vorschriftsmäßig versichert sein und ein amtliches Kennzeichen 

haben.   



   

  



3. Klasseneinteilung  
 

Die Fahrzeuge werden, wie folgt in unterschiedliche Wertungsklassen eingeteilt: 

Klasse 1 bis einschl. Baujahr 1945 

Klasse 2  Baujahr 1946 - 1960 

Klasse 3 Baujahr 1961 - 1972 

Klasse 4  Baujahr 1973 - 1980 

Klasse 5 Baujahr 1981 - 1993 

Klasse 6  Baujahr 1994 - 1999 

Der Veranstalter behält sich vor, die Klasseneinteilung zu ändern. 

Er behält sich auch die Ablehnung von Nennungen vor.   

 

 

  



4. Durchführung der Veranstaltung 
(siehe hierzu auch unter Zeitplan) 

Die Teilnehmerfahrzeuge müssen am Freitag, dem 28. Juni 2024 von 16:00 – 19:00 Uhr oder 

am Samstag, dem 29. Juni 2024 von 7:00 - 8.00 Uhr zur Abnahme vorgeführt werden, dort 

werden sie auf Originalität und Fahrsicherheit hin überprüft. Die Abnahme entbindet den 

Fahrer nicht von der Verantwortung für die Verkehrssicherheit seines Fahrzeuges. 

Bei der Abnahme sind Nennungsbestätigung und Fahrzeugpapier vorzulegen. 

Die Strecke beträgt ca. 150 km und wird in zwei Fahrtetappen eingeteilt. 

4.1 Tourensportliche Fahrt 
Die Fahrt besteht aus Orientierungsaufgaben, Tournier Aufgaben, Touristische 

Fragestellungen, sowie Soll- und Gleichmäßigkeitsprüfungen. 

- Bei den Orientierungsaufgaben müssen die Teilnehmer mittels der Fahrtunterlagen die 
exakte Strecke bestimmen und befahren. Auf der Strecke befinden sich DK 
(Durchfahrtskontrollen), SK (Streckenkontrollen) um die Einhaltung der richtigen 
Strecke zu überwachen. 

- Tournier Aufgaben bestehen je nach Aufgabenstellung aus Abstandsfahren zu einem 
bestimmten Hindernis (Gatter, Bordstein, …) . Die Differenz zu der ausgeschriebenen 
Aufgabenstellung wird als Strafpunkt gewertet. 

- Die Touristischen Aufgabenstellungen bestehen auf Fragen, die bei Einhaltung der 
exakten Strecke beantwortet werden können. 

- Bei den Soll- und Gleichmäßigkeitsprüfungen wird je nach Aufgabenstellung für einen 
festbestimmten Fahrabschnitt eine Soll- oder Durchschnittszeit angegeben. Die 
Differenz der gefahrenen Zeit zur vorgegebenen Fahrzeit wird als Strafpunkt gewertet. 
(die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt weniger als 50km/h)  

 

4.2 Oldtimer Wandern 
Das Oldtimer Wandern besteht, wie die Tourensportliche Fahrt aus Tournier Aufgaben, 

Touristische Fragestellungen, sowie Soll- und Gleichmäßigkeitsprüfungen. 

Orientierungsaufgaben kommen nicht zur Anwendung! Die Strecke wird auf der Karte 

vorgegeben.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Wertung 
Die Wertung erfolgt nach Strafpunkten. Die Reihenfolge ergibt sich aus der steigenden 

Strafpunktezahl. Der Klassensieger ist der Teilnehmer, der in seiner Klasse die niedrigste 

Strafpunktezahl erreicht hat.  

5.1 Tourensportliche Fahrt 

Überschreiten der Maximalzeit Wertungsverlust 

Auslassen oder Nachholen einer Stempelkontrolle (SK) 50 Strafpunkte 

Auslassen oder Nachholen einer Durchfahrtkontrolle (DK) 10 Strafpunkte 

Auslassen oder Nachholen einer stummen Kontrolle 5 Strafpunkte 

Eintragen einer falschen stummen Kontrolle 5 Strafpunkte 

Falsch- bzw. Nichtbeantworten einer Frage  10 Strafpunkte 

Sonderprüfungen  s. Aufgabenbogen 

5.2 Oldtimer Wandern 

Überschreiten der Maximalzeit Wertungsverlust 

Auslassen oder Nachholen einer Stempelkontrolle (SK) 50 Strafpunkte 

Auslassen oder Nachholen einer Durchfahrtkontrolle (DK) 10 Strafpunkte 

Falsch- bzw. Nichtbeantworten einer Frage  10 Strafpunkte 

Sonderprüfungen  s. Aufgabenbogen 

5.3 Punktgleichheit (Tourensportliche Fahrt und Oldtimer Wandern) 
Bei Punktgleichheit werden nachstehende Merkmale zur Wertung herangezogen: 

1. Das bessere Ergebnis der DK's 

2. Das ältere Baujahr des Fahrzeuges 

3. Der kleinere Hubraum des Fahrzeuges 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Versicherung 
Der Veranstalter schließt eine Veranstalter-Haftlichtversicherung ab. 

 

7. Haftung:  
Mit seiner Nennung und Unterschrift erklärt der Teilnehmer den Verzicht auf Ansprüche jeder 
Art für Schäden, die ihm im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar 
gegenüber  

• dem ADAC e. V. und seinen Mitarbeitern  

• dem Marburger Automobil Club, deren Mitarbeitern und Mitgliedern,  

• den Sponsoren 

• den Servicedienstleistern und allen anderen Personen, die vom ADAC e. V. mit der 
Erbringung von Leistungen im Rahmen der Veranstaltung beauftragt wurden,  

• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und den gesetzlichen Vertretern aller zuvor 
genannten Personen und Stellen.  

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des enthafteten Personenkreises beruhen, sowie nicht für Schäden aus der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei 
Schäden, die auf einer einfach fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach 
auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Preise 
Für mindestens 30% der gestarteten Teilnehmer sind Pokale ausgesetzt.  

 

9. Nennungen / Nennungsschluss 
Nennungen müssen unter Verwendung des beigefügten Vordrucks und unter Angabe 

“Tourensportliche Fahrt“ oder “Oldtimer Wandern“ bis zum 10. Juni 2024 dem Veranstalter 

vorliegen. 

 

Das Nenngeld ist bei der Nennung auf folgendes Konto zu überweisen: 

Sparkasse Marburg-Biedenkopf, IBAN DE17 5335 0000 1010 05125 4, BIC HELADEF1MAR  

Eine Nennungsbestätigung erfolgt erst nach Nennungsschluss und Eingang des Nenngeldes. 

Die Nennung wird verbindlich, wenn sie durch den Veranstalter schriftlich bestätigt wird.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

10. Nenngeld 
Nenngeld ist Reuegeld und wird nur bei Absage der Veranstaltung zurückgezahlt. Bei 

Rücknahme der Nennung vor Nennungsschluss wird das Nenngeld erstattet. 

Einzelnennung :  1 Fahrzeug mit 2 Personen:  145,- € 

Im Nenngeld sind enthalten: 

- Frühstück am Samstagmorgen 

-  Mittagessen am Samstag  

- Buffet am "Rustikalen Abend" 

- 1 wertvolle Veranstaltungsplakette 

- Detaillierte Fahrtunterlagen 

Zusätzliche Veranstaltungsplakette 25,- € 

Weitere Beifahrer, je Person (incl. Frühstück, Mittag- und Abendessen)  45,- € 

 

 

 

  



 

11. Fahrdisziplin 
Die geltenden Verkehrsvorschriften sind unter allen Umständen einzuhalten. Jeder Verstoß 

gegen diese führt zum Ausschluss des betreffenden Fahrzeuges. Der Veranstalter behält sich 

vor, bei unsportlichem und/oder auffälligem Verhalten den Teilnehmer von der 

Veranstaltung auszuschließen. 

12. Proteste 
Proteste sind bei Veteranen-Veranstaltungen nicht üblich. 

13. Genehmigung / Registrierung 
Die Veranstaltung wurde von der Sportabteilung des ADAC-Hessen-Thüringen mit der  

Reg.-Nr. SOTS-2760/24 genehmigt. 

 

 

 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 


